
Dr. Hans Jörg Schelling 
Bundesminister für Finanzen 

Herrn Vizekanzler und Bundesminister 
Dr. Wolfgang Brandstetter 
Bundesministerium für Justiz 
Museumstraße 7 

1070 Wien 

Betrifft: 2. Erwachsenenschutzgesetz - Finanzierung 

Sehr geehrter Herr Vizekanzler! 

Lieber Wolfgang! 

BUNDESMINISTERIUM 
FÜR FINANZEN 

Wien, am 12. Juni 2017 

Das 2. Erwachsenenschutzgesetz stellt wesentliche Neuerungen und Verbesserungen in 

einem justizpolitischen und damit auch für das soziale Zusammenleben bedeutsamen Bereich 

sicher. Im Hinblick auf die Wichtigkeit dieses Gesetzes wird die Finanzierung von dessen 

Auswirkungen in den Jahren 2017 und 2018 im Wege von Rücklagenentnahmen 

sichergestellt. 

I 
johannesgasse 5 
1010 Wien, Österreich 
Telefon +.ß (0) 1 51433-500 000 
Fax +43 (0) 1 5H33-5 070 60 

Mit freundlichen Grüßen 
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